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ZUSAMMENFASSUNG 
 
 
 
 

Bewertungsobjekt  
 
Grundstück, Fl.Nr., Gemarkung: 
 
 
 
 
Bewertungsobjekt, Beschreibung: 
 
 
 
 
 
Gewerbebetrieb/e: 
 
 
Mieter / Pächter: 
 
 
Maschinen / Betriebseinrichtung: 
 
 
Baubehördl. Beschränk. / Besonderheiten: 
 
 
 
Küche / Zubehör: 
 
 
 
Energieausweis: 
 
 
Altlasten-Kataster: 
 
 
Denkmalschutz: 
 
 
Belastungen Abt. II: 
 
 
Wertermittlungsstichtag / Qualitätsstichtag: 
 
 
Ertragswert: 
Sachwert: 
Verkehrswert (§ 194 BauGB): 
 
 

 
 
Grundstück Fl.Nr. 549/554 der Gemarkung Gaustadt, 
Titusstraße 28, 96049 Bamberg, Gebäude- und Frei-
fläche zu 0,0173 ha 
 
 
Wohngebäude: zweigeschossiges, teilweise unterkel-
lertes, massives Einfamilien-Reihenmittelhaus mit 
ausgebauter Dachgeschossetage; Wfl. ca. 101,99 m² 
zzgl. Nutz-/Nebenfl.; Bj. ca. 1988/1989 
 
 
keine Gewerbenutzung 
 
 
keine 
 
 
nicht vorhanden 
 
 
- teilweise Instandhaltungsrückstau sowie Renovie-
rungsbedarf 
 
 
Kücheneinbauten; Zeitwert, geschätzt ca. 1.500 EUR 
(Zeitwert nicht in Verkehrswert enthalten) 
 
 
wurde nicht vorgelegt 
 
 
keine Eintragung lt. Behörde 
 
 
keine Denkmal-Einstufung  
 
 
siehe Grundbuchangaben 
 
 
14.11.2025 
 
 
366.000,- EUR 
392.000,- EUR 
392.000,- EUR 
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Objektbeschreibung 
 
 
 
 
 
Planungsrechtliche Merkmale 
 
 
 
Flächennutzungsplan 
Der Flächennutzungsplan weist den Ortsbereich, in dem das Bewertungsgrundstück 
Fl.Nr. 549/554 liegt, als Wohnbaufläche aus. 
 
 
Bebauungsplan 
Für das Gebiet, in dem sich das zu bewertende Grundstück Fl.Nr. 549/554 der Ge-
markung Gaustadt befindet, existiert nach Auskunft der zuständigen Verwaltungsbe-
hörde der qualifizierte Bebauungsplan Nr. G 5 C/D (Bereich Cherbonhof).  
 
 
Denkmalschutz 
Der bauliche Bestand ist gemäß der Recherche (Quelle: Bayerische Denkmalschutz-
Atlas) nicht in der Liste der (Bau-) Einzeldenkmäler gemäß Art. 1 Abs. 2 BayDschG 
aufgeführt. Ferner ist zu konstatieren, dass sich das Bewertungsgrundstück nicht in-
nerhalb eines Denkmalschutzbereichs (Denkmal-Ensemble gemäß Art. 1 Abs. 3 
BayDSchG) bzw. nicht innerhalb eines Bodendenkmalbereichs befindet.  
 
 
 
 

 Sonstige Grundstücksmerkmale 
 
 
 
Grundstückszuschnitt und Topographie 
Das zu bewertende Grundstück Fl.Nr. 549/554 der Gemarkung Gaustadt ist rechteckig 
geschnitten (siehe Lageplan). Das Gelände des Bewertungsgrundstücks verläuft rela-
tiv eben. 
 
 
Grundstücksabmessungen Fl.Nr. 549/554 
Straßen-/Wegefront (nordöstlich):        5 m 
Grundstücksbreite (durchschnittlich):        5 m 
Grundstückstiefe (durchschnittlich):      34 m 
 
 
Baugrund, Schadstoffe und Altlasten 
Laut Baubeschreibung handelt es sich um normal tragfähigen Baugrund. Nach Aus-
kunft der zuständigen Verwaltungsbehörde liegen für das Grundstück Fl.Nr. 549/554 
derzeit keine Eintragungen im Kataster nach Art. 3 BayBodSchG (sog. Altlastenkatas-
ter) vor. Von der Grundstückseigentümerseite bzw. den beteiligten Parteien wurden 
keine Informationen und Hinweise zu sanierungspflichtigen Altlasten im Sinne des 
Bundesbodenschutzgesetzes (BBodSchG) erteilt. Hinweise auf besondere Baugrund-
verhältnisse bzw. eine mögliche Bodenkontamination waren zum Ortstermin augen-
scheinlich nicht erkennbar. Es wurden keine Überprüfungsmaßnahmen von Grund und 
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Boden sowie keine Überprüfungsmaßnahmen des baulichen Bestands bezüglich Alt-
lasten, Schadstoffbelastungen, Verunreinigungen, Abgrabungen, Ablagerungen, Auf-
füllungen, Parasiten, Kontaminationen, Gifte etc. durchgeführt. Grundlage für die Wer-
termittlung ist demzufolge der Zustand eines unbelasteten Grundstücks sowie eines 
unbelasteten baulichen Bestands. 
 
 
Überschwemmungsgefährdung 
Laut dem Informationssystem Überschwemmungsgefährdete Gebiete in Bayern be-
steht für das Bewertungsgrundstück Titusstraße 28 keine Einstufung als festgesetztes 
Überschwemmungsgebiet. Darüber hinaus ist für das Bewertungsgrundstück gemäß 
der Informationskarte der Bayerischen Wasserwirtschaftsverwaltung keine Abgren-
zung der „wassersensiblen Bereiche“ (Moore, Auen, Gleye und Kolluvien) möglich.  
 
 
Baulastenverzeichnis 
Im Freistaat Bayern wird kein Baulastenverzeichnis geführt. 
 
 
Immissionen 
Das Bewertungsgrundstück Fl.Nr. 549/554 der Gemarkung Gaustadt befindet sich in 
einem Wohngebiet und grenzt mit der nordöstlichen Seite an die Titusstraße, eine 
Stichstraße mit Wendehammer. Die Titusstraße wird im Bereich des Bewertungsob-
jekts vorherrschend von Anliegern frequentiert. Die Verkehrsimmissionen (Fahrzeug-
lärm/-abgase) sind insgesamt betrachtet als gering bis zeitweise mäßig zu beschrei-
ben. Die bauliche Umgebung ist überwiegend durch Wohnbebauung, Einfamilien- bzw. 
Mehrfamilienhäuser, geprägt. Störende Einflüsse aus gewerblichen Immissionen (In-
dustrie- bzw. Handwerksbetriebe, Gaststätten etc.) sind nicht bekannt und zum Orts-
termin auch nicht festgestellt worden.  
 
 
Bauordnungsrecht 
Die Ermittlung des Verkehrswerts erfolgt auf Basis des tatsächlichen Gebäudebestan-
des. Eine Überprüfung hinsichtlich der Genehmigung durch die Baubehörde sowie die 
Gleichartigkeit des tatsächlichen Gebäudebestandes mit der Genehmigung durch die 
zuständige Behörde und dem herrschenden Bauordnungsrecht wurde nicht durchge-
führt. Die Ermittlung des Verkehrswerts setzt die materielle Legalität der baulichen An-
lagen sowie Nutzungen voraus. 
 
 
Erschließungszustand 
Das Bewertungsgrundstück Fl.Nr. 549/554 gilt als ortsüblich erschlossen. Es bestehen 
Anschlüsse für Strom, Gas, Telekommunikation, Wasserversorgung über kommunale 
Leitung, Abwasser in das öffentliche Kanalnetz sowie Zufahrt bzw. Zugang von einer 
öffentlichen Verkehrsfläche aus. Der Bewertung wird auftragsgemäß zu Grunde ge-
legt, dass nach Sach- und Rechtslage zum Wertermittlungsstichtag keine Erschlie-
ßungs-, Verbesserungs- und Straßenausbaubeiträge o.ä. anfallen. Grundsätzlich gilt, 
dass zukünftige öffentliche oder private Baumaßnahmen jederzeit weitere Beitragskos-
ten nach sich ziehen können. 
 
 
Nutzung zum Wertermittlungsstichtag 
Das Bewertungsgrundstück Fl.Nr. 549/554 ist zum Wertermittlungsstichtag mit einem 
Einfamilien-Reihenmittelhaus bebaut und als leer stehend bzw. unbewohnt zu be-
schreiben. Erbetene Miet-/Pachtverträge wurden nicht vorgelegt. Nach Auskunft der 
am Ortstermin beteiligten Personen bestehen zum Wertermittlungsstichtag keine Miet- 
bzw. Pachtverhältnisse.  



AZ.: 2 K 29/25   •   TITUSSTR. 28   •   96049 BAMBERG 

  

  SACHVERSTÄNDIGENBÜRO SAUER  • AMALIENSTR. 11  •  96047 BAMBERG 
 

SEITE 5 

 
Rechtliche Gegebenheiten 
Herrschende grundstücksbezogene Rechte und Belastungen, Altlasten o.ä. sind – ab-
gesehen von den genannten – nach Sichtung sämtlicher Unterlagen nicht feststellbar. 
 
 
 
 
Gebäude und Außenanlagen 
 
 
 
Die nachfolgenden Angaben beschränken sich auf die überwiegend verbauten bzw. 
augenscheinlich erkennbaren Rohbau- und Ausbaumaterialien sowie den vorhande-
nen Ausstattungsmerkmalen. Es erfolgten keine Bauteilöffnungen oder ähnliche Un-
tersuchungsmaßnahmen. Die Nennung der Rohbau- und Ausbaumaterialien erhebt 
keinen Anspruch auf Vollständigkeit, gewisse Abweichungen können somit nicht aus-
geschlossen werden. Entsprechend den vorliegenden Unterlagen und der erfolgten 
Besichtigung, stellt sich der bauliche Bestand wie folgt dar: 
 
 
 
Wohngebäude  
 
 
Gebäudetyp und Baujahr 
Das Bauwerk ist als zweigeschossiges, teilweise unterkellertes, in Massivbauweise er-
richtetes Einfamilien-Reihenmittelhaus mit ausgebauter Dachgeschossetage zu be-
schreiben. Das Wohngebäude wurde laut vorliegender Unterlagen um 1988/1989 er-
richtet.  
 
 
Gliederung 
Der Hauseingang befindet sich an der nordöstlichen Gebäudeseite. Das Wohnhaus 
weist auf der Erdgeschossetage einen Flur mit Treppenaufgang, eine Essküche mit 
Zugang zum Garten, einen WC-Raum sowie eine überdeckte Kfz-Stellplatzfläche auf. 
Die Obergeschossetage verfügt über einen Flur, ein Schlafzimmer, ein innen liegen-
des Badezimmer und ein Wohnzimmer mit Zugang zum Balkon. Auf der Dachge-
schossetage befinden sich zwei Kinderzimmer, ein mittig positionierter Flur und ein 
Abstellraum. Die Teilunterkellerung umfasst Nutz- und Nebenräume (Heizung, Lager 
etc.). Der mittels Einschubleiter begehbare Dachspitzboden ist unausgebaut und als 
Kriechboden zu beschreiben. Bezüglich der Raumanordnung wird auf die Planunterla-
gen in der Anlage des Gutachtens verwiesen.  
 
 
Rohbau (Angaben nach Augenschein – soweit erkennbar – bzw. vorliegenden Unterlagen) 
 

Fundamente/Gründung: Betonfundamente; Stahlbetonbodenplatte 
 

Außenwände: Massivwände bzw. Mauerwerk-Bauweise (KSL-
Blöcke 30 cm o.ä. mit Außendämmung) 
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Innenwände / Stützen: überwiegend Massivwände bzw. Mauerwerk-
Bauweise (KSL-Mauerwerk o.ä.) 
 

Geschossdecken: Stahlbeton-Massivdecke (über KG, EG, OG); 
Holzbalkendecke (über DG) 
 

Treppen: KG-EG: gewendelte Holztreppe mit Holzgeländer 
bzw. Handlauf  
EG-OG: gewendelte Holztreppe mit Holzgeländer 
bzw. Handlauf 
OG-DG: gewendelte Holztreppe mit Holzgeländer 
bzw. Handlauf 
 

Dachform: Satteldach 
 

Dachkonstruktion: zimmermannsmäßiger Holzdachstuhl mit Mineral-
faser-Dämmung 
 

Dachdeckung/-abdichtung: Betondachsteindeckung 
 

Kamin/e: zweizügiger Kamin, eingeblechter Kaminkopf 
 

Rinnen, Rohre: überwiegend Metallausführung 
 

Besondere Bauteile: Balkon in Holzkonstruktion mit Holz-Geländer; 
Markise; Lichtschächte; Terrasse; Kommunwand-
Vorsprünge (Sichtschutz); Massivstütze; Befesti-
gung des Kfz-Einstellplatzes 
 

 
 
Ausbau (Angaben nach Augenschein – soweit erkennbar – bzw. Bauantrag / Unterlagen) 

 
Fassade: Außendämmung bzw. Thermohaut Dämmdicke 6 

cm mit Kunststoffputz; Fassadensockel abgesetzt 
 

Bodenbeläge: vorherrschend mit Fliesenbelag und Holzparkett 
ausgestattet 
 

Wandverkleidungen: vorwiegend verputzt (ggf. Trockenputz / GK-
Platten) und gestrichen bzw. tapeziert; Teilberei-
che mit Fliesenbelag verkleidet 
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Decken- / Dachschrägenverklei-
dungen: 
 

überwiegend verputzt (ggf. Trockenputz / GK-
Platten) und gestrichen bzw. tapeziert 
 

Türen / Tore: Hauseingangstürelement in Holzausführung mit 
verglastem Oberlicht; innen überwiegend Holztü-
ren (furniert; tlw. mit Oberlicht) mit Holzzargen 
 

Fenster: vorwiegend Holz-Isolierglasfensterelemente (tlw. 
mit Holzfensterläden), Dachflächenfenster mit Rol-
lo (Fabr. Velux; Einbau ca. 2014); Metallrahmen-
Kellerfenster mit Außengitter 
 

Heizung: Gas-Therme (Einbau ca. 2014); Flach-Heizkörper; 
z.T. Elektro-Heizkörper 
 

Elektroinstallation: überwiegend Unterputzinstallation in baujahrsübli-
cher bzw. zweckmäßiger Ausführung; z.T. Auf-
putzinstallation 
 

Sanitärinstallation: KG: Hauswirtschaftsraum verfügt über zweckmä-
ßige Waschmaschinenanschlüsse und Ausguss-
becken 
EG: WC-Raum mit Waschbecken und WC ausge-
stattet; Küche weist zweckmäßige Anschlüsse auf 
OG: Badezimmer verfügt über Waschbecken, WC 
und bodengleiche Dusche (Modernisierung / Ein-
bau ca. 2017) 
 

 
 

 Augenscheinliche Baumängel und Bauschäden sowie Restarbeiten 
Der unterzeichnende Sachverständige konnte im Rahmen der Besichtigung folgende 
nennenswerte Baumängel, Bauschäden bzw. Restarbeiten feststellen:  
 

 Außenbauteile (Balkon, Holzfenster, Fensterläden, Markise etc.) bzw. Fassade 
weisen stellenweise markante Witterungsmerkmale auf 

 Fassade und Fassadensockel stellenweise reparaturbedürftig (teils Putzschäden, 
Verfärbungen bzw. Absandung des Anstrichs erkennbar)  

 Sanitär-Silikonfugen (Bad OG) teils erneuerungsbedürftig 

 vereinzeltes Ablösen des Furniers bzw. Nutzungsmerkmale an Türelementen 
(Türblatt bzw. Zarge) erkennbar 

 Holzbauteile (Balkons etc.) z.T. reparatur- bzw. erneuerungsbedürftig (starker Ver-
schleiß erkennbar) 

 vereinzelte Verkleidungen von Wand- bzw. Dachschrägenbereichen reparatur- 
bzw. renovierungsbedürftig (z.B. Restspuren von älterem Wasserschaden, Ursa-
che des Wasserschadens behoben lt. Hinweis der am Ortstermin Beteiligten) 

 Terrassen-Plattenbelag weist stellenweise Absenkungen, Wölbungen etc. auf 
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Hinweis: Es waren augenscheinlich keine Anzeichen für Hausschwamm ersichtlich. 
Beim vorliegenden Gutachten handelt es sich nicht um ein Bauschadens- bzw. Bau-
mängelgutachten, d.h. es wurden keine spezifischen Untersuchungsmaßnahmen der 
Bausubstanz (Statik, Feuchtigkeitsisolierung, Brandschutz, bauphysikalische Gege-
benheiten etc.) vorgenommen. Die Baubeschreibung bzw. die Nennung der Baumän-
gel und Bauschäden sowie Restarbeiten basiert vorwiegend auf Augenschein und. er-
hebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Eine über den Augenschein hinausgehende 
Untersuchung auf Bauschäden bzw. Baumängel, Restarbeiten, Statik, Schadstof-
fe/Raumgifte und Schädlinge respektive Parasiten sowie eine Überprüfung der Haus-
technik, technischen Anlagen und Raumluft ist nicht Gegenstand des Gutachtenauf-
trages und wurde somit nicht durchgeführt.  
 
 
Energetische Qualität / Energieausweis 
Im „Gesetz zur Einsparung von Energie und Nutzung erneuerbarer Energien zur Wär-
me- und Kälteerzeugung in Gebäuden”, vereinfacht „Gebäudeenergiegesetz (GEG)”, 
ist alles geregelt, das bei einer Altbausanierung oder einem Neubau zu berücksichti-
gen ist, um einem Mindeststandard an Energieeffizienz zu entsprechen. Das aktuell 
gültige GEG, in dem die drei vorgenannten Gesetze und Richtlinien zusammengeführt 
worden sind, gilt grundsätzlich für Gebäude, die beheizt oder gekühlt werden und rich-
tet sich vor allem an Bauherren und Immobilieneigentümer. Ein erbetener Energie-
ausweis wurde nicht vorgelegt. 
 
 
Raumfunktionalität / Grundrissgestaltung 
Die Grundrissgestaltung ist als baujahrsüblich, funktional und zweckmäßig zu be-
schreiben. Ein Anlass für eine wirtschaftliche Wertminderung (Abzug i.S. § 8 Abs. 3 
ImmoWertV) ist nach sachverständiger Einschätzung nicht gegeben. 
 
 
Gesamturteil 
Die Gebäudesubstanz ist als solide, der Pflegezustand als durchschnittlich einzustu-
fen. In Teilbereichen bestehen Renovierungs- und Instandsetzungsrückstau.  
 
 
 
 
Außenanlagen 

Ver- und Entsorgungsanlagen: 
 

Das Grundstück Fl.Nr. 549/554 ist mit entspre-
chenden Ver- und Entsorgungsleitungen an das 
öffentliche Netz (Kanal, Wasser, Strom etc.) ange-
schlossen.  
 

Freifläche, Sonstiges: 
 

Die Freifläche ist als Ziergarten mit Rasenfläche 
und Pflanzbestand (Bäume, Sträucher etc.) gestal-
tet. Der Zugangs- und Zufahrtsbereich ist mit Ra-
sengittersteinen befestigt. 
 

Gesamturteil: 
 

Die Außenanlagen sind als zweckmäßig gestaltet 
zu beurteilen.  
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 Verkehrswert 
 
 
 
 
Zusammenstellung der Verfahrensergebnisse: Grundstück Fl.Nr. 549/554 

Ergebnis des Ertragswertverfahrens         366.000,- EUR 

Ergebnis des Sachwertverfahrens (marktangepasster Wert)      392.000,- EUR 

 
 
 
 
 

 Marktsituation und Besonderheiten 
Das Bewertungsobjekt Fl.Nr. 549/554 der Gemarkung Gaustadt ist nach Abwägung 
der Kriterien Lage, Beschaffenheit, Gebäudekonstellation und Zustand zum Werter-
mittlungsstichtag 14.11.2025 als durchschnittlich marktgängig zu beurteilen. Hervorzu-
hebende Faktoren sind die solide Bauweise und die nachgefragte Lage. Als nachteili-
ge Faktoren im Hinblick auf die Vermarktungsfähigkeit des Bewertungsgrundstücks 
sind der vereinzelt bestehende Instandhaltungsrückstau bzw. Renovierungsbedarf zu 
nennen. Der Verkehrswert des Grundstücks Titusstraße 28 wird, abgeleitet aus dem 
Resultat des Sachwertverfahrens, zum Wertermittlungsstichtag 14.11.2025 auf rd. 
392.000,- EUR geschätzt. Unter Berücksichtigung der objektspezifischen Merkmale 
wird der geschätzte Verkehrswert für adäquat erachtet. 
 
 
 

 Verkehrswert (Marktwert): Grundstück Fl.Nr. 549/554 
Nach Würdigung aller mir bekannten tatsächlichen und marktwirtschaftlichen Ge-
sichtspunkte und unter Abwägung aller wertbeeinflussenden Umstände, schätze ich 
den Verkehrswert (Marktwert) des im Grundbuch des Amtsgerichts Bamberg von 
Gaustadt Blatt 2656 eingetragenen Grundstücks Fl.Nr. 549/554 der Gemarkung 
Gaustadt, Titusstraße 28, 96049 Bamberg, Gebäude- und Freifläche zu 0,0173 ha, 
abgeleitet aus dem ermittelten Sachwert, ohne die Berücksichtigung der in Abt. II ein-
getragenen Belastungen, zum Wertermittlungsstichtag 14.11.2025, auf gerundet: 
 
 

392.000,- EUR 
(in Worten: dreihundertzweiundneunzigtausend Euro) 

 
 
 
Hinweis: Eintragungen Abt. II des Grundbuchs wurden in der Verkehrswertermittlung wertmäßig nicht 
berücksichtigt. Die Werte von Inventar, Mobiliar, Maschinen und Anlagen, Zubehör, Kücheneinbau-
ten o.ä. wurden im o.g. Verkehrswert ebenso nicht berücksichtigt. Ferner ist anzumerken, dass die 
Objektbeschreibung nach Augenschein bzw. gemäß den vorhandenen Unterlagen erfolgte. Es wur-
den keine Bauteiluntersuchungen (Brandschutz, Statik, Verunreinigungen, Parasiten, Schadstoffe, 
Raumgifte etc.), keine Überprüfungen der Gebäudetechnik sowie keine Altlastenuntersuchung von 
Grund und Boden durchgeführt. Die Angabe der Flächen- bzw. Raummaße erfolgt unverbindlich und 
ohne Gewähr. Ein lastenfreier Zustand wird dem Ergebnis zu Grunde gelegt. Aus statistischen Ge-
sichtspunkten muss für Verkehrswerte ein Toleranzbereich von bis zu ca. 10 % angenommen wer-
den. Der Verkehrswert einer Immobilie kann nicht exakt mathematisch berechnet werden. Letztlich 
handelt es sich immer um eine Schätzung. Den Usancen des Grundstücksverkehrs folgend, wird das 
Ergebnis der Verkehrswertermittlung entsprechend gerundet. 
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Anlagen 
 
 

Lageplan (ohne Maßstab) 
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AZ.: 2 K 29/25   •   TITUSSTR. 28   •   96049 BAMBERG 

  

  SACHVERSTÄNDIGENBÜRO SAUER  • AMALIENSTR. 11  •  96047 BAMBERG 
 

SEITE 12 

Fotodokumentation 
 
 

 

Bild 1: Blick auf das Reihenhaus von Nord-Osten  
 

 

Bild 2: Süd-West-Ansicht 


